
Bedingungen für die Anerkennung als Haltungsbetrieb mit vernachlässigbarem Risiko klassischer bzw. 

mit kontrolliertem Risiko klassischer Scrapie (VO(EG) Nr. 999/20001 Anhang Vlll Kapitel A Teil A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betrieb mit vernachlässigbarem Risiko 

klassischer Scrapie                                                     

Verfahren 7 Jahre 

 Verbringung in alle EU-Staaten möglich 

 

1. Jahr 

• Antragsstellung für die Aufnahme in das 

Anerkennungsverfahren als Haltungsbetrieb mit 

„kontrolliertem Risiko“ für klassische Scrapie 

an das zuständige Veterinäramt  

• dauerhafte Kennzeichnung der Tiere 

• Aufzeichnung der Verbringung in und aus dem 

Haltungsbetrieb 

• Ziegen dürfen nur aus Haltungsbetrieben mit 

„vernachlässigbarem“ oder „kontrolliertem Risiko“ 

für klassische Scrapie oder aus Betrieben, die 

am Anerkennungsverfahren teilgenommen 

haben 

• Jährliche Kontrolle durch zuständiges LÜVA 

• Alle über 18 Monate alten, verendeten oder nicht 

zum menschlichen Verzehr geschlachteten 

Schafen und Ziegen müssen auf TSE untersucht 

werden 

• Ziegen des Haltungsbetriebs dürfen keinen 

Kontakt zu Schafen oder Ziegen aus 

Haltungsbetrieben mit einem geringeren Status 

bezüglich klassischer Scrapie haben 

2. und 3. Jahr 

• Einhaltung der Bedingungen wie im 

1.Jahr 

• Beantragung und Durchführung 

jährlicher Betriebskontrolle  

 

4. Jahr 

• Antrag an Veterinäramt für die 

Anerkennungsbescheinigung als 

Betrieb mit „kontrolliertem Risiko“ 

für klassische Scrapie 
• Veterinäramt veranlasst die 

Veröffentlichung der Anerkennung 

Betrieb mit kontrolliertem Risiko 
klassischer Scrapie 

 
Verfahren 3 Jahre 

Verbringung in alle EU-Staaten möglich 
außer S, DÄN, FIN, A 

4. bis 7. Jahr 

• Antragsstellung für die Aufnahme in das 

Anerkennungsverfahren als Haltungsbetrieb mit 

„vernachlässigbarem Risiko“ für klassische 

Scrapie an das zuständige Veterinäramt  

• Ziegen des Haltungsbetriebs dürfen keinen 

Kontakt zu Schafen oder Ziegen aus 

Haltungsbetrieben mit einem geringeren Status 

bezüglich klassischer Scrapie haben 

8. Jahr 

• Antrag an Veterinäramt für die 

Anerkennungsbescheinigung als 

Betrieb mit „vernachlässigbarem 

Risiko“ für klassische Scrapie 

• Veterinäramt veranlasst die 

Veröffentlichung der Anerkennung  

• Es wird weiterhin verfahren, wie unter 

dem 4. bis 7. Jahr beschrieben 


